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ASP Stufe I 
 

1 Einleitung und Vorhabensbeschreibung 

Auf dem Gelände der denkmalgeschützten Hofanlage Haus Freiheit - Inger Straße 43 
- 53797   Lohmar- Inger, ist der Umbau der dort befindlichen Gebäude zu Wohnungen 
geplant. Hierzu sind bestehende, teils baufällige sowie teils leer stehende oder tempo-
rär genutzte Gebäude abzureißen (s. Abb. 1 bis 3 sowie Fotodokumentation). 
 
Bei allen Bauleitplanverfahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren müssen 
die Artenschutzbelange beachtet werden. Hierfür ist eine Artenschutzprüfung (ASP) 
durchzuführen, bei der ein naturschutzrechtlich fest umrissenes Artenspektrum ei-
nem besonderen Prüfverfahren unterzogen wird (spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung gemäß § 44 BNatSchG). Zusätzlich werden Arten berücksichtigt, für die das pot. 
Eintreten von Verbotstatbeständen im Rahmen der Eingriffsregelung sowie des Um-
weltschadengesetztes nicht auszuschließen sind. 
 
Die östlich befindlichen Gebäude der Hofanlage (Wohngebäude und Stallungen) be-
finden sich außerhalb von Schutzgebieten. Die westlich befindlichen Gebäude, die den 
Charakter von Schuppen / Remise besitzen, befinde sich bereits im LSG mit der LIN-
FOS-Kennung: LSG-SU-00002 - Gebietsname: LSG Staatsforst Sieg. 
 
Über das B-Plan Verfahren soll  
 

• eine Wohnbebauung im alten Kuhstall im Süden gesichert werden 

• die Wohnbebauung in der Remise ermöglicht werden – bisher Außenbereich 

• die erforderlichen Stellplätze im Außenbereich gesichert werden 
 
Die Gesamtgröße des Grundstückes beträgt 9.983,00 m², davon liegen 6.358,00 m² im 
Außenbereich. 
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Abb. 1: Lage des Plangebietes in Lohmar, Inger Straße 43. 

 

 
 
Abb. 2: Planung Lohmar, Inger Straße 43 – Planstand 3.2023 
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1.1 Bilddokumentation Frühjahr 2023 

 

 
Bruchsteinscheune an der Nordostecke 
des Geländes 

 

 
Bruchsteinscheune an der Nordostecke 
des Geländes 
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2 Vorprüfung der Wirkfaktoren 

Zu beachten sind alle bau- und betriebsbedingten Wirkfaktoren. Im Rahmen der Um-
setzung des Planes sind folgende Wirkfaktoren zu berücksichtigen: 
 

▪ Rückbau / Umbau von Gebäuden 

▪ Überbauung oder Fragmentierung von Lebensräumen, 

▪ Veränderung der Bodenoberfläche  

▪ Beeinträchtigungen durch Lärm, Beleuchtung, Bewegung, Schadstoffe etc. 

 
Zu prüfen ist, ob diese Wirkfaktoren dazu führen können, dass Exemplare einer euro-
päisch geschützten Art erheblich gestört, verletzt oder getötet werden. Zudem stellt 
sich die Frage, ob die Wirkfaktoren geeignet sind, die ökologische Funktion von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nachhaltig zu beein-
trächtigen. 
 

Daraus resultierende mögliche Verbotstatbeständen für planungsrelevante Arten: 
 
▪ Tötung von Individuen im Zuge der Baufeldräumung 

▪ Dauerhafte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. direkte Be-

einträchtigung von Arten durch den Flächenentzug. 

▪ Temporäre Beeinträchtigungen von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten sowie Arten in der nahen Umgebung durch baubedingte Lärmemissio-

nen sowie visuelle Reize. 

▪ Dauerhafte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. direkte Be-

einträchtigung von Arten durch anlagebedingte Lärmemissionen und visuelle 

Reize 

  



Umbau der denkmalgeschützten Hofanlage Haus Freiheit       
ASP I und II 

18 

 

3 Eingriffsgebiet und Umgebung 

Das Eingriffsgebiet/Plangebiet (EG/PG) ist die durch das Vorhaben unmittelbar be-
troffene Fläche. Auch Baustelleneinrichtungsflächen, Zufahrtswege, Lagerplätze etc. 
zählen dazu. 
 
Das ca. 1 ha große Plangebiet befindet sich im Ortsteil Inger – 53797 Lohmar Inger. Der 
Gesamtbereich wird aus baulicher Sicht primär geprägt durch das Gebäudeensemble 
einer denkmalgeschützten Hoffläche – dieser Bereich überlagert ca. ein Drittel der Ge-
samtfläche. Auf den weiteren zwei Dritteln der Fläche befinden sich neben Gebäuden 
älteren Baujahres auch Schuppen, die durch die verwandten Baustoffe auf ein neueres 
Baujahr verweisen. Aus dem Innenhof der östlichen Gebäude verläuft eine offensicht-
lich regelmäßig genutzte Wegeverbindung in den Ostteil der Fläche und mündet in 
der Nordwestecke auf den dort verlaufenden asphaltierten Feldweg. Die Schuppen-
bauten im Westen sollen bis auf die Remise und ein Fachwerkhaus zurückgebaut wer-
den, um auf den somit verfügbaren Flächen Inhalte der neuen Planung umsetzen zu 
können. In den Freiflächen dominieren artenarme Wiesenbereiche, die offensichtlich 
einer regelmäßigen Mahd unterliegen (zu früheren Zeiten vermutlich auch als Stand-
weide genutzt).  

Abb. Luftbild – Quelle geoportal NRW 9.2023 
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Die nahe Umgebung des PG wird nach Osten durch die Ortslage Inger geprägt. Nach 
Nord verläuft zunächst ein Feldweg, an den sich intensivlandwirtschaftlich genutzte 
Mähwiesen anlehnen. Durch den Verlauf der Inger Straße wird diese Fläche sowohl 
östlich als auch nördlich durch den Straßenverlauf abgeschnitten. Nach Ost ändert sich 
die Bodennutzung – hier dominieren weitläufig Flächen der intensiven Ackerwirt-
schaft. Nordwestlich außerhalb des PGs befindet sich eine großvolumige Feldscheune. 
Südlich setzt sich die im PG vorhandene Mähwiesen / Standweide zunächst auf einer 
Fläche von etwa 0,75 ha fort. Dort finden sich auch einige Obstbäume. Wiederum süd-
lich folgen weitere Intensivmähwiesen ohne Baumbestand. 
 
 
4 Methodik 

Das Untersuchungsgebiet wurde 12.01.2023 zunächst einmalig im Zuge der ASP Stufe 
I begangen und auf Hinweise des Vorkommens planungsrelevanter Arten untersucht 
(Nester, Baumhöhlen, Kot- oder Nahrungsreste etc.). Die Notwendigkeit weiterer Kar-
tierungen ergibt sich aus den Ergebnissen der Stufe I. Die folgenden Auswertungen 
basiert neben den Erkenntnissen der Begehung auf Datenrecherchen und „worst case“ 
Annahmen. 
   
 
5 Ergebnisse  

5.1 Ergebnisse der Ortsbegehung 

Im Zuge der einmaligen Ortsbegehung konnten insbesondere Gebäudestrukturen vor-
gefunden werden, die eine potentielle Eignung als Lebensstätte für planungsrelevante 
Tiere besitzen. Vorkommen planungsrelevanter Pflanzen können für das Gelände hin-
gegen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus verfügt das Gelände sowie das nahe 
Umland (Wirkraum) lediglich über Kleingehölze oder Hecken – größere Gehölzbe-
stände oder Höhlenbäume sind auf dem Gelände und im nahen Umfeld nicht nach-
weisbar. Auch Horste konnten nicht belegt werden. 
 
 

5.2 Festlegung der planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten 

In § 44 BNatSchG sind die zentralen Vorschriften des speziellen Artenschutzes darge-
legt. Als zu betrachtende Tier- und Pflanzenarten gelten: 
 

• Alle europäischen Vogelarten (besonders und streng geschützte Arten) 

• Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie  

• Tier- und Pflanzenarten nach § 54 (1) Nr. 2 BNatSchG („Verantwortlichkeit 
Deutschlands“; noch keine offizielle Übersicht vorhanden) 
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Jagdhabitate planungsrelevanter Arten sind im Sinne des Gesetzes zunächst nicht zu 
betrachten (z. B. BVerwG, Besch. V. 13.03.2008 – 9 VR 10.07). Eine Ausnahme besteht, 
wenn durch die Beeinträchtigungen im Jagdrevier die gesetzlich geschützten Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten ihre Funktion nicht mehr erfüllen können bzw. Indivi-
duen durch einen Verlust der Nahrung zu Grunde gehen.  
 
 

Grundsätzlich fallen alle europäischen Vogelarten unter die Schutzbestimmungen 
des § 44 BNatSchG und sind im Zuge der artenschutzrechtlichen Einschätzung zu be-
rücksichtigen. Die Auswahl einiger, meist gefährdeter Arten (planungsrelevanter Ar-
ten) erfolgt lediglich aus Gründen der Praktikabilität. Für die ubiquitären Spezies, wie 
Amsel, Rotkehlchen oder Zaunkönig („Allerweltsarten“) mit relativ unspezifischen 
Habitatansprüchen, ist das Eintreten von Verbotstatbeständen, unter Berücksichti-
gung gewisser Vermeidungsmaßnahmen (Baufeldräumung im Winter), im Voraus 
meist auszuschließen. Bei diesen Arten ist von sehr großen Populationen sowie aus-
reichenden Ersatzlebensstätten im räumlichen Zusammenhang auszugehen.  

 
 
6 Bewertung Stufe I: Ist das Eintreten von Verbotstatbeständen möglich? 

6.1 Planungsrelevante Arten i. S. § 44 BNatSchG (Spezieller Artenschutz) 

In Tabelle 1 sind zunächst alle planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten aufgeführt, 
die nach Datenabfrage im PG und Wirkraum vorkommen könnten. Folgende Quellen 
wurden hierzu ausgewertet: 
 

- LINFOS (2023) 
- LANUV (2023) für das MTB 51094 Lohmar 
- Einmalige Ortsbegehung 

 
 
Tab. 1:  Übersicht der potenziell im Eingriffsgebiet und Wirkraum vorkommenden planungsrelevanten 
Tier- und Pflanzenarten.  

 
Angaben nach LANUV (2023) für das MTB 51094 Lohmar sowie LINFOS (2023). 
 

Aufgrund der Strukturen im Plangebiet sind artenschutzrechtliche Konflikte bereits 
aufgrund der speziellen Lebensraumansprüche für viele Arten ausgeschlossen. 
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Art 
Wirkpfade 
möglich? 

Begründung 

Säugetiere   

Zwergfledermaus 
und gebäudegebun-
dene Arten* 

JA 

Für das MTB sind keine Säugetierarten gelistet. Zumin-
dest die Zwergfledermaus kommt aber mit Sicherheit 
im Quadranten vor. Weitere Fledermausarten können 
nicht ausgeschlossen werden. 
Im Zuge des Abrisses können Tiere verletzt oder getötet 
werden. Weitere Beeinträchtigungen sind durch eine 
potenzielle nächtliche Beleuchtung des neuen Gebäudes 
möglich. 

Vögel   

„Allerweltsvogelar-
ten“ 

JA 

Nester können in den kleinflächigen Gebüschen im PG 
nicht ausgeschlossen werden. Auch Brutstätten von Ge-
bäudebrütern, insb. des Hausrotschwanzes, sind mög-
lich. 

Habicht 
Sperber 
Waldohreule 
Mäusebussard 
Rotmilan 
Wespenbussard 
Waldkauz 

Nein 

Das Vorkommen gesetzlich geschützter Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im Plangebiet sowie der unmit-
telbaren Umgebung ist für die Arten aufgrund fehlen-
der Habitatstrukturen / keine Horstbäume – keine Höh-
lenbäume – kein Wald auszuschließen. Die Lebens-
räume der hier genannten Arten Laubwälder mittlerer 
Standorte, Laubwälder trocken-warmer Standorte oder 
Nadelwälder. Diese Lebensräume sind im PG sowie im 
Nahbereich nicht vorhanden. 

Mehlschwalbe 
Rauchschwalbe 

JA 
Typischer Gebäudebrüter – Vorkommen im PG nicht 
ausgeschlossen 

Teichrohrsänger 
Feldschwirl 
Wasserralle 
Zwergtaucher 
Eisvogel 

Nein 
Gewässer- oder Röhricht gebundene Arten – Lebens-
raum kommt im PF nicht vor – auch Brutstätte Eisvogel 
(Hanglagen) nicht gegeben. 

Feldlerche  

Wachtel 
Nein 

Typische Offenlandarten – Wiesen im PG deutlich vor-
belastet und ohne Säume oder sonstige Versteckmög-
lichkeiten – und Meidedistanz der Art gegenüber Verti-
kalstrukturen deutlich unterschritten 

Baumpieper JA 

bewohnt offenes bis halboffenes Gelände mit höheren 
Gehölzen als Singwarten und einer strukturreichen 
Krautschicht. Geeignete Lebensräume sind sonnige 
Waldränder, Lichtungen, Kahlschläge, junge Auffors-
tungen und lichte Wälder. Außerdem werden Heide- 
und Moorgebiete sowie Grünländer und Brachen mit 
einzeln stehenden Bäumen, Hecken und Feldgehölzen 
besiedelt. Das Nest wird am Boden unter Grasbulten 
oder Büschen angelegt. Vorkommen im Grünland nicht 
ausgeschlossen. 
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Art 
Wirkpfade 
möglich? 

Begründung 

Mittelspecht 
Kleinspecht 
Schwarzspecht 

Nein Höhlenbäume sind im PG nicht vorhanden 

Turmfalke 
Star 
Schleiereule 

JA Strikte oder Gelegenheits-Gebäudebrüter 

Bluthänfling JA 

typische Vogelart der ländlichen Gebiete bevorzugt der 
Bluthänfling offene mit Hecken, Sträuchern oder jungen 
Koniferen bewachsene Flächen und einer samentragen-
den Krautschicht. In NRW sind dies z.B. heckenreiche 
Agrarlandschaften, Heide-, Ödland- und Ruderalflä-
chen. Präferenz auch in Richtung urbaner Lebensräume, 
wie Gärten, Parkanlagen und Friedhöfe verschoben. 
Der bevorzugte Neststandort befindet sich in dichten 
Büschen und Hecken. Strukturen im PG vorhanden. 

Kuckuck JA 

Brutschmarotzer. Bevorzugte Wirte sind Teich- und 
Sumpfrohsänger, Bachstelze, Neuntöter, Heckenbrau-
nelle, Rotkehlchen sowie Grasmücken, Pieper und Rot-
schwänze. Wirtsvogelvorkommen im PG nicht ausge-
schlossen. 

Neuntöter Nein 

Neuntöter bewohnen extensiv genutzte, halboffene Kul-

turlandschaften mit aufgelockertem Gebüschbestand, 

Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- und 

Saumstrukturen. Besiedelt werden Heckenlandschaften 

mit Wiesen und Weiden, trockene Magerrasen, gebüsch-

reiche Feuchtgebiete sowie größere Windwurfflächen in 

Waldgebieten. Diese Strukturen kommen im PG nicht 

vor. 

Waldlaubsänger 
Waldschnepfe 

Nein 
leben bevorzugt in ausgedehnten alten Laub- und 

Mischwäldern. Habitat im Wirkraum der Planung nicht 

vorhanden. 

Girlitz Nein 

Wärmeliebende Art – in NRW häufig in Stadtlagen mit 

abwechslungsreicher Landschaft mit lockerem Baumbe-

stand – wie z.B. Friedhöfe, Parks und Kleingartenanla-

gen. Der bevorzugte Neststandort befindet sich in Nadel-

bäumen. Habitat im Wirkraum der Planung nicht vorhan-

den. 

Turteltaube Nein 

bevorzugt offene, bis halboffene Parklandschaften mit 

einem Wechsel aus Agrarflächen und Gehölzen. Die 

Brutplätze liegen meist in Feldgehölzen, baumreichen 

Hecken und Gebüschen, an gebüschreichen Waldrän-

dern oder in lichten Laub- und Mischwäldern. Im Sied-

lungsbereich kommt die Turteltaube eher selten vor, 

dann werden verwilderte Gärten, größere Obstgärten, 

Parkanlagen oder Friedhöfe besiedelt. Das Nest wird in 

Sträuchern oder Bäumen in 1 bis 5 m Höhe angelegt. Er-

forderliches Habitat im Wirkraum der Planung nicht vor-

handen 
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Art 
Wirkpfade 
möglich? 

Begründung 

Amphibien   

   

Gelbbauchunke 
Kammmolch 

Nein 
Amphibienlebensräume sind im PG und nahen Umland 
nicht vorhanden 

   

 

 

6.2 Relevante Arten i. S. § 15 BNatSchG (Eingriffsregelung) 

Hierunter zählen Arten, die per Definition nicht unter das spezielle Artenschutzre-
gime des § 44 BNatSchG fallen, aber aufgrund ihrer Seltenheit, Gefährdung, Besonder-
heit oder Funktion zu schützen sind („besonders“ geschützte Arten gemäß Bundesar-
tenschutzverordnung, Rote Liste Arten u. a.). Die Entscheidung, ob diese Spezies im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens berücksichtigt werden müssen, obliegt der 
Einschätzungsprärogative der Behörde. 
 
Zusätzlich zu den in Kap. 6.1 und 6.3 gelisteten Arten sind hier keine weiteren Spe-
zies zu nennen. 
 

6.3 Relevante Arten i. S. § 19 BNatSchG (Umweltschadensgesetz) 

Unter das Umweltschadensgesetzt fallen folgende Spezies und Lebensräume: 
 

• Arten gemäß Artikel 4 Abs. 2 oder Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

• Arten gemäß der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie 

• Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Vogel-
schutz- und FFH-Richtlinie aufgeführt sind 

• natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 

• Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führten Arten 

 
Zusätzlich zu den in Kap. 6.1 und 6.2 gelisteten Arten sind hier keine weiteren Spe-
zies zu nennen. 
 
 

Somit gelten die folgenden Arten im Weiteren als planungsrelevant: 
 
Zwergfledermaus und gebäudegebundene Arten*, „Allerweltsvogelarten“, Mehl-
schwalbe, Rauchschwalbe, Baumpieper, Turmfalke, Star, Schleiereule, Bluthänf-
ling und Kuckuck 
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7 Vermeidungs-, Minderungs- und CEF-Maßnahmen 

siehe Kapitel 11 
 
 
8 Weiterer Kartierbedarf 
 
Aufgrund der Vielzahl an potenziell betroffenen planungsrelevanten Arten wurden 
im Jahr 2023 vertiefende Kartierungen durchgeführt (ASP II). Die Ergebnisse werden 
im weiterführenden Text abgebildet und es erfolgt eine Abbildung zielgerichteter 
und artspezifischer Vermeidungs-, Minderungs- und CEF- Maßnahmen.  
 
 
 

Auf Basis der Auswertungen dieser ASP I sollten die folgenden Untersuchungen 
durchgeführt werden: 
 
- Kartierung Brutvögel an insgesamt 6 Terminen zwischen Februar und Juli  

2023 (hiervon 2 nachts für Eulen)   
 
- Kartierung Fledermäuse an insgesamt 5 Terminen zur Wochenstubenzeit 

sowie Prüfung essenzieller Nahrungs- und Transferhabitaten.  
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9 ASP II 

 
Auf Basis der Prüfergebnisse der Stufe I wurden vertiefende Untersuchungen zum 
Nachweis von tatsächlich vorkommenden Vogel- und Fledermausarten durchgeführt. 
Dabei wurde sowohl das Plangebiet als auch ein Pufferbereich in das Untersuchungs-
gebiet einbezogen. Auf Basis der projektspezifischen Wirkungen und der Belastungen 
aus dem Umfeld erstreckt sich die Pufferzone insbesondere von Nord über West bis 
Süd. Nach Ost bestehen angesichts der angrenzenden baulichen Struktur sowie Infra-
struktur bereits mannigfache Vorbelastungen bzw. Stör- und Zerschneidungsfakto-
ren.  
 

   
   
Abb. Kernuntersuchungsgebiet und Pufferzonen 

Kernuntersuchungs-

gebiet 

Grenze der Puffer-

zone 
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10 Ergebnisse Brutvögel 

Die Erfassung von Brutvögeln erfolgte an insgesamt 6 Terminen – die Erfassung von Eulen 

erfolgte im Zuge der gesonderten Begehungen zur Erfassung von Fledermäusen! 

 
Tab.: Kartiertermine /Geländebegehungen zur Erfassung von Brutvögeln und Wetterbedin-
gen 

 

Im Zuge der Begehungen konnten ausschließlich Nachweise zu gebäudegebundenen 
Arten belegt werden. Haussperlinge und Hausrotschwänze nutzen diverse Gebäude 
sowie künstliche Nisthilfen im Plangebiet als Fortpflanzungsstätte. Zudem wurde im 
Zuge der Begehung am 23.05.2023 ein Großnest mit diesjährigem Nistmaterial in der 
Remise nachgewiesen, welches auf worst case Basis dem Turmfalken zugeordnet 
wird. 
 
Die Verortung zur Lage der Niststätten ist der folgenden Abbildung zu entnehmen. 
  

Datum Wetter Kartierung 

15.03.23 5°C, 50% Bew., 1-2 Bft Brutvögel morgens 

03.04.23 3°C, 0% Bew., 1-2 Bft Brutvögel morgens 

17.05.23 12°C, 50% Bew., 1-2 Bft Brutvögel morgens 

23.05.23 16°C, 50% Bew., 1-2 Bft 
Brutvögel nachmittags 
und Innenraumkontrolle aller Gebäudeteile 

31.05.23 10°C, 0% Bew., 0-1 Bft Brutvögel morgens 

26.06.23 18°C, 0% Bew., 0-1 Bft Brutvögel morgens 

25.07.23 15°C, 50% Bew., 0-1 Bft Brutvögel morgens 
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10.1 Fotodokumentation Innenraumprüfung 5.2023 und Brutnachweise 2023 

 

Dachstuhl Scheune 
Ostgrenze – tempo-
rär genutzt 

 

Scheune Ost – tem-
poräre Nutzung 

 

Zerfallenes unbe-
setztes Nest in 
Scheune Ost 
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Aktiver Kuhstall 
Süd 

 

 
Nest in Kuhstall 
Süd – in 5.23 unbe-
setzt 

 

 
Gesamtansicht 
Kuhstall Süd 
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Schuppen Südwest 
– temporäre Nut-
zung 
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Temporär genutzte 
Remise mit Nach-
weis Fortpflan-
zungsstätte (frisch 
eingetragenes Nist-
material) und wei-
teren Fortpflan-
zungsstätten ohne 
aktuellen Nach-
weis. 
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Kontrolle weiterer 
Anbauten und Ge-
bäudeteile - Öff-
nung lediglich im 
Sinne der Kontrolle 
erfolgt – ohne 
Nachweis. 
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Kontrolle Wohn-
haus innen - Nega-
tivnachweis 
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Innenraumkon-
trolle der Scheune 
Nordseite – kein 
Nachweis aktueller 
Fortpflanzungsstät-
ten – Lehmnester 
durchweg zerfallen 
– keine Nachweise 
frisch erstellter 
Lehmnester oder 
sonstiger Fortpflan-
zungsstätten. 
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Brutplatz Haussperling 

unterhalb des Daches 

am Giebel im Osten 

 

 
Brutplatz Haussperling, 

östliche Giebelseite auf 

halber Höhe 

 

Brutplatz Haussperling 

unter den Ziegeln des 

westlichen Hausgiebels 

am Wohnhaus im Zent-

rum der Fläche 
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Brutplätze des Haus-

sperlings unter dem 

Dach des Kuh-stalls  

 

 

Brutplatz Haussperling 

im Nistkaten an der öst-

lichen Fassade der La-

gerhalle 

 

 

Hausrotschwanz im 

Anflug auf den Brut-

platz hinter dem Kipp-

fenster  



Umbau der denkmalgeschützten Hofanlage Haus Freiheit       
ASP I und II 

36 

 

 
 

 

 

Jungvogel Hausrot-

schwanz unterhalb der 

Einflugöffnung am 

Fenster des Nebenge-

bäudes 

 

 

Hausrotschwanz auf 

dem Dach über dem 

Brutplatz 

 

 

Junger Hausrotschwanz 

nahe des Brutplatzes in 

der Scheune im Nord-

westen 
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10 Ergebnisse Fledermäuse 

 
Im Juni/Juli 2023 wurden zur Wochenstubenzeit der Fledermäuse fünf Quartier-be-
obachtungen mittels Ultraschalldetektors (Batlogger M2, Elekon AG) und Taschen-
lampe (P14, LED-Lenser) durchgeführt. Dabei wurde das Fledermausartenspektrum 
im Untersuchungsgebiet erfasst und nach Hinweisen auf besetzte Quartiere gesucht. 
Vor der ersten Ausflugbeobachtung am 26.04.2023 erfolgte eine Begutachtung der Ge-
bäude auf Quartierpotenzial. Aufgrund der geringen Fledermausaktivität im Unter-
suchungsgebiet wurde im September zusätzlich die Fledermausaktivität entlang der 
Ingerer Straße, vom Pferdsbach bis zur Kierbacher Straße untersucht. Die Untersu-
chungstermine und Witterungsbedingungen sind in der folgenden Tabelle zusam-
mengefasst. 
 

Datum Uhrzeit Witterungsbedingungen 

April 2023  Begutachtung der Gebäude auf Quartierpotenzial 

26.04.2023 20:00 - 21:36 08 - 03°C, leicht bewölkt, windstill 

17.05.2023 02:30 – 05:30 6°C, leicht bewölkt, windstill 

25.06.2022 21:45 – 23:45 28 - 26 °C, wolkenlos, windstill  

26.07.2023 02:45 - 04:15 11°C, bewölkt, ab 04:15 Regen 

07.09.2023 20:00 - 22:00 27 - 25 °C, wolkenlos, windstill  

 
 
Detektierte Fledermausrufe wurden, wenn notwendig, mittels PC und entsprechender 
Software (Batsound, Pettersson) analysiert. Die Rufanalyse erfolgte nach Hammer & 
Zahn (2009), unter Berücksichtigung der Erkenntnisse von Pfalzer (2007), Skiba (2009) 
und Barataud (2015). 
 
Zur Kartenerstellung wurde das Programm QGIS verwendet. 
 
Im Untersuchungsgebiet an der Ingerer Straße in 53797 Lohmar wurde während der 
Ausflugbeobachtungen 2023 eine sehr geringe Fledermausaktivität nachgewiesen. Es 
kam die Zwergfledermaus vereinzelt durchfliegend in 3 Untersuchungsnächten (Ap-
ril, Juni und September) vor. Im Mai und Juli wurden gar keine Fledermäuse im Un-
tersuchungsgebiet nachgewiesen. Alle Fledermäuse sind gemäß BNatSchG besonders 
(§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG) und streng (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG) geschützt.  Die 
Rote Liste- und Schutzstatus der nachgewiesenen Fledermausart sind in der folgenden 
Tabelle aufgeführt. 
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Tabelle: 2023 nachgewiesene Fledermausarten im Untersuchungsgebiet an der Ingerer 
Straße in 53797 Lohmar mit Rote Liste- und Schutzstatus. 

 

Deutscher  

Artname 

Wissenschaftlicher  

Artname FFH-RL 
RL  

BRD 
RL 

NRW 

EHZ 
NRW 
(KON) 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV * * G 

Legende: 

FFH:   Auflistung der Art in Anh. II bzw. IV der FFH-Richtlinie 

RL BRD:   Rote Liste Deutschland  
RL NRW:   Rote Liste Nordrhein-Westfalen 

  * Reproduzierend / ziehend 

Gefährdungskategorien:  1 = vom Aussterben bedroht  V = Arten der Vorwarnliste  

  2 = stark gefährdet   R = durch extreme Seltenheit gefährdet 

  3 = gefährdet   I = gefährdete wandernde Art   

  D = Daten unzureichend  G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes  

  * = ungefährdet    N = Einstufung dank Naturschutzmaßnahmen 

EHZ NRW (KON):   Erhaltungszustand in der kontinentalen Region von Nordrhein-Westfalen 

   G: Günstig 

 

Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) kommt in NRW ganzjährig vor und 
ist eine sogenannte „Spaltenfledermaus“, die bevorzugt Spaltenverstecke in oder an 
Gebäuden bezieht, seltener werden Baumquartiere (Höhlen, Spalten) oder Nistkästen 
bezogen. Im Winter werden auch unterirdische Quartiere, wie Keller oder Stollen, ge-
nutzt.   Im Sommer finden im Schnitt alle 12 Tage Quartierwechsel statt, die Entfer-
nung zwischen zwei Quartieren beträgt bei dem Umzug ganzer Wochenstubenver-
bände bis zu 1,3 Km, bei Einzeltieren bis zu 15 Km. Die Anzahl der Tiere in einer Wo-
chenstube variiert zwischen 10-300. Die nächtlichen Aktivitätsphasen der Zwergfle-
dermaus sind während der Schwangerschaft unimodal, das Quartier wird während 
der Abenddämmerung verlassen, die Rückkehr erfolgt oft in den letzten beiden Stun-
den vor Sonnenuntergang. Während der Laktationsphase kehren die Weibchen im 
Laufe der Nacht in das Quartier zurück und verlassen es dann oft nochmals bis zum 
morgendlichen Einflug.  Die Jagdgebiete der Zwergfledermaus liegen maximal 2 Ki-
lometer von den Quartieren entfernt, die durchschnittliche Entfernung zwischen 
Quartier und Jagdlebensraum beträgt 840 Meter, so dass die Quartiere der beobachte-
ten Zwergfledermäuse sehr wahrscheinlich im Siedlungsbereich von Lohmar-Inger 
oder -Algert liegen. Es wurden jedoch keine Hinweise auf Quartiere der Zwergfleder-
maus im Untersuchungsgebiet oder im nahen Umfeld davon gefunden. 
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Die folgende Abbildung bietet eine Übersicht über die gefundenen Fledermausteilhabitate im Untersuchungsgebiet 
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Beschreibung der diversen Fledermausteilhabitate: 
 

10.1 Flugrouten 

 
Es wurden lediglich einzelne Durchflüge von solitären Zwergfledermäusen beobach-
tet, im April flog in den frühen Abendstunden eine Zwergfledermaus von Norden 
nach Süden, im Juni nutzte eine Zwergfledermaus den gleichen Weg in entgegenge-
setzter Flugrichtung. Im September wurde eine Zwergfledermaus beobachtet, die ent-
lang der Ingerer Straße Richtung Norden flog. Flugrouten, die von mehreren Zwerg-
fledermäusen genutzt werden, kamen im Untersuchungsgebiet nicht vor.  
 

10.2 Jagdhabitate 

 
Jagdaktivität kam im Untersuchungsgebiet nicht vor. Auch auf den angrenzenden 
Viehweiden, südlich und westlich des Untersuchungsgebiets, die generell geeignete 
Jagdhabitate bieten, konnten keine jagenden Fledermäuse nachgewiesen werden.  
 

10.3 Quartiere 

 
Die Gebäude im Untersuchungsgebiet besitzen ein hohes Potenzial an Fledermaus-
quartieren – siehe Abbildung „Übersicht über die gefundenen Fledermausteilhabitate 
im Untersuchungsgebiet“. 
 
Tabelle: Quartierpotenzial im Untersuchungsgebiet an der Ingerer Straße in 53797 
Lohmar. 

 

Bez. Beschreibung und Bewertung Quartierpotenzial 
Hinweise auf 
Quartierbesatz 

QP01 Spaltenverstecke im Dachgebälk der Remise. 
Hohe Anzahl an Einflugmöglichkeiten. 

Hoch. Sommerquartier. Keine. 

QP02 Spalten hinter der Regenrinne an dem Wohn-
gebäude. Freier Einflug möglich. 

Hoch. Sommerquartier.  
Keine. 

QP03 Spalten hinter der Regenrinne an der Garage. 
Freier Einflug möglich. 

Hoch. Sommerquartier. Keine. 

QP04 Spaltenquartiere auf dem Dachboden des klei-
nen Stallgebäudes, Einflug durch südliche 
Dachluke möglich   

Hoch. Sommerquartier. Keine. 

 
 
Es wurden 2023 keine Ausflüge oder sonstige Hinweise auf eine tatsächliche Nutzung 
der potenzielle Fledermausquartiere im Untersuchungsgebiet beobachtet. Durch die 
sehr geringe Fledermausaktivität im Untersuchungsgebiet ist auch ein Quartierbesatz 
außerhalb der Untersuchungszeiten eher unwahrscheinlich, die Hauptaktivitätsorte 
der lokalen Fledermauspopulationen liegen außerhalb des Untersuchungsgebiets.   
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11 Vermeidungs-, Minderungs- und CEF-Maßnahmen 

Zur Verhinderung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände i. S. des § 
44 (1) BNatSchG sind die folgenden Maßnahmen zu beachten: 
 
 
M 1: Gehölzfällung zwischen Oktober und Februar 
 
Grundsätzlich sind alle Gehölze und Gebüsche zwischen Oktober und Februar zu fäl-
len (auch Efeu, Wilder Wein etc.). Hierdurch wird die Tötung oder Verletzung euro-
päischer Brutvögel verhindert. 
 
M 2: Bauzeitbeschränkung Abbruch sowie Dach- und Fassadensanierung 
 
Insbesondere bei Abbruch sowie Dach- und Fassadensanierungen kann es zum Ein-
tritt der Zugriffsverbote kommen. Die Arbeiten sollten daher bereits in der frühen Pla-
nungsphase so terminiert werden, dass eine Tötung von Nestlingen oder die Zerstö-
rung von Eiern ausgeschlossen ist (rechtswidrig i. S. § 44 (1) Nr.1 BNatSchG). Im Sinne 
der Rechtssicherheit sind die Arbeiten mithin zwischen Anfang Oktober und Ende 
Februar zu beginnen. Für zwingend erforderliche Arbeiten außerhalb dieses Zeitfens-
ters muss vor Beginn der Arbeiten eine Besatzkontrolle erfolgen – bei Positivnachweis 
sind die Arbeiten zurückzustellen, bis das weitere Vorgehen mit der Behörde abge-
stimmt wurde. 
 
M 3: optionale Fledermauskontrolle vor Abriss 
 
Im Zuge der Kartierung 2023 konnten weder Quartiere noch stark frequentierte Flug-
routen oder Jagdgeschehen im nahen Umfeld nachgewiesen werden. Ein grundsätzli-
ches Sommer-Quartierpotential ist an diversen Schuppen und Gebäuden vorhanden. 
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Da weder Quartiere nachgewiesen wurden noch regelmäßige Jagd- oder Transferflüge 
nachweisbar waren, besteht keine gesetzlich Notwendigkeit zum Ersatz von quartie-
ren. Es obliegt jedoch der Entscheidungsprärogative der Behörde, im Falle eines Bau-
beginns zur Aktivitätszeit eine vorherige Kontrolle festzusetzen.   
 
 
M 4: Verwendung „fledermausfreundlicher“ Außenbeleuchtung 
 
Aufgrund der dörflich geprägten Lage des PG ist ein überdurchschnittlich hohes Vor-
kommen verschiedener Fledermausarten wahrscheinlich (insb. Zwergfledermaus). 
Die Freiflächen könnten als Nahrungs- und Transferhabitat fungieren. Um eine Beein-
trächtigung der Arten durch eine potenziell geplante nächtliche Beleuchtung auszu-
schließen, sind folgende Parameter einzuhalten (SCHROER et al. 2019, VOIGT et al. 2019). 
 
 

- Grundsätzlich Vermeidung bzw. max. Minimierung von nächtlichen Lichtquel-
len – überall dort, wo dies mit der Verkehrssicherheitspflicht vereinbar ist, sind 
nächtliche Beleuchtungen über Bewegungssensoren zu steuern und möglichst 
kurz zu takten. 
 

- Verwendung von Leuchtmitteln mit einer Farbtemperatur von max. 3.000 Kel-
vin bei mind. 500 nm Wellenlänge. 
 

- Die Abstrahlung in den oberen Halbraum ist möglichst zu vermeiden. Empfoh-
len wird, die Abstrahlung in den Himmel für sämtliche Außenbeleuchtungen 
so gering wie möglich zu halten und in naturnahen Räumen auf null Prozent 
(ULR = 0) zu begrenzen. Auch horizontal abstrahlendes Licht ist zu vermeiden, 
da es Lebensräume beeinträchtigt und Blendungen verursachen kann. Fassa-
denbeleuchtungen sind nach unten auszurichten und Bodeneinbauleuchten, 
die das Licht nach oben abstrahlen, zu vermeiden. 

 

M 5: Ersatznistplatz Turmfalke 
 

mit dem Ausbau der Remise geht eine Fortpflanzungsstätte des Turmfalken verloren. 
Der Verlust ist durch die Montage von 3 Stück artgerechten Nisthilfen zu kompensie-
ren (Orientierungswerte pro Brutpaar lt. LANIV: Nisthilfen für den Turmfalken kön-
nen auch von anderen Arten (z. B. Dohle; Schleiereule bei Innenkästen) angenommen 
werden. Um dieser Konkurrenzsituation vorzubeugen, sind pro Paar mind. 3 Kästen 
anzubringen). 
 
Mindesthöhe 6 m an Gebäuden (in städtischen Bereichen) oder E-Masten / Baumrei-
hen / Baumgruppen (in der Kulturlandschaft, falls keine geeigneten Gebäude vorhan-
den sind; keine Kästen in Waldrandnähe: ZERNING (1991, S. 409); Exposition Ost bis 
Nord; Einlage aus Sägespäne o. a. Anbringung in mardersicherer Lage, andernfalls 
Marderschutz z. B. durch Beschlag mit Blech (PIECHOCKI 1991, S. 84). Weitere Details 
/ Bauanleitungen z. B. bei PIECHOCKI (1991, s. 83 ff.), RUGE (1989, S. 89), ZERNING 
(1991, S. 408). 
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Der Turmfalke ist relativ unempfindlich gegenüber regelmäßigen Störungen (Indust-
rie- oder Landwirtschaftsbetrieb, Lärm, PIECHOCKI 1991, S. 73). Trotzdem soll der 
Standort grundsätzlich so weit wie möglich störungsarm gelegen sein, v. a. in der Fort-
pflanzungszeit (April bis Mitte Juli), z. B. an der ruhigen Rückseite eines Gebäudes. 
 
 

 

12 Artenschutzrechtliche Auswertung 

 

12.1 „Allerweltsvogelarten“ 

 
Eine Tötung oder Verletzung von Brutvögeln wird durch die Maßnahme M 1 und M2: 
Gehölzfällung zwischen Oktober und Februar sowie Beschränkung des Baube-
ginns verhindert (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG).    
 
Die ökologische Funktionalität der pot. Habitate kann durch das Umland aufrecht-
erhalten werden (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG). Bei den pot. betroffenen Arten handelt es 
sich um ubiquitäre Spezies mit einer breiten Lebensraumamplitude, die eine Vielzahl 
von Habitaten als Lebensstätte nutzen können. Die Festsetzung von z.B. Ersatznistkäs-
ten liegt im Ermessen der Entscheidungsprärogative der Behörde.  
 
Da es nicht zu Tötungs- und Verletzungsereignissen kommen wird und die ökologi-
sche Funktion der Lebensstätten gewahrt bleibt, sind erhebliche Störungen der lokalen 
Population der Arten nicht erkennbar (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG).      
 

12.2 Turmfalke 

 
Eine Tötung oder Verletzung von Tieren wird durch die Maßnahme M 1 und M2: Ge-
hölzfällung zwischen Oktober und Februar sowie Beschränkung des Baubeginns 
verhindert (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG).    
 
Die Funktion der Fortpflanzungsstätte ist vorgezogen (vor Abbruch / Umbau der Re-
mise) durch die Montage von 2 Stück künstlichen artgerechten Nisthilfen zu kompen-
sieren. Die Montage erfolgt unter fachlicher Begleitung und ist zu protokollieren. Die 
Maßnahme gewährleistet eine fortgesetzte ökologische Funktion – potentielle Auf-
hängorte sind an den Gebäuden im Plangebiet mannigfach vorhanden (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG).  
 
Da es nicht zu Tötungs- und Verletzungsereignissen kommen wird und die ökologi-
sche Funktion der Lebensstätten gewahrt bleibt, sind erhebliche Störungen der lokalen 
Population der Arten nicht erkennbar (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG).      
 
  



Umbau der denkmalgeschützten Hofanlage Haus Freiheit       
ASP I und II 

45 

 

12.3 Fledermäuse 

 
Eine Tötung oder Verletzung von Tieren wird durch die Maßnahme M2 - Beschrän-

kung des Baubeginns verhindert (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG).    
 
Ein Verlust genutzter Quartiere kann auf Basis der Untersuchungsergebnisse ausge-
schlossen werden. (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG).  
 
Da es nicht zu Tötungs- und Verletzungsereignissen kommen wird und die ökologi-
sche Funktion der Lebensstätten nicht tangiert wird, sind erhebliche Störungen der 
lokalen Population der Arten nicht erkennbar (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG).      
 
 

Unter Einhaltung der Vermeidungs-, Minderungs- und CEF-Maßnahmen werden 
durch die Umsetzung der Planung keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände i. S. des § 44 (1) BNatSchG eintreten. 

 

 

13 Zusammenfassung 

Auf dem Gelände der denkmalgeschützten Hofanlage Haus Freiheit - Inger Straße 43 
- 53797   Lohmar- Inger, ist der Umbau der dort befindlichen Gebäude zu Wohnungen 
geplant. Hierzu sind bestehende, teils baufällige sowie teils leer stehende oder tempo-
rär genutzte Gebäude abzureißen (s. Abb. 1 bis 3 sowie Fotodokumentation). 
 
Durch Kartierungen im Aktivitätszeitraum 2023 wurden potentiell mögliche Vorkom-
men von Brutvögeln und Fledermäusen überprüft. Vorkommen von Fledermausquar-
tieren konnten nicht belegt werden – dem hingegen wurden diverse Brutnachweise 
für weit verbreitete Vogelarten belegt – zusätzlich wurde eine im Jahr 2023 genutzte 
Fortpflanzungsstätte nachgewiesen (Remise), die dem Turmfalken zugeordnet wer-
den kann. 
 
Zur Verhinderung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände i. S. des § 
44 (1) BNatSchG sind die folgenden Maßnahmen zu beachten: 
 
M 1: Gehölzfällung zwischen Oktober und Februar 
 
M 2: Bauzeitbeschränkung Abbruch sowie Dach- und Fassadensanierung 
 
M 3: optionale Fledermauskontrolle vor Abriss (Entscheidungsprärogative Be-
hörde) 
 
M 4: Verwendung „fledermausfreundlicher“ Außenbeleuchtung 
 

M 5: 3 Stück künstliche Turmfalken-Nistkästen 
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Unter Einhaltung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden durch 
die Umsetzung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände i. 
S. des § 44 (1) BNatSchG eintreten. 

 
 
 
 
Die vorliegende ASP wurde neutral und unabhängig sowie nach bestem Wissen und 

Gewissen angefertigt. 

 

 

 

 

 

 

D. Liebert 
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